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und Unterkunftskosten' dle dre zustandigen Ämter jeweils

Cesetze an nlG-tt Empfänger gezahlt haben?

an diesen Kosten zeitnah ausgezahlt worden? Wenn nicht' welche

dafür zusätzlich zu tragen?

Frage 1:

Wie hoch ist die Summe der Wohn-
Jahr 2005 nach Geltung der Hartziv

Frage 3:

lst der 29%ige Bundesantel l
Zinskosten hat der Landkrels

Frage 4:

An wie viele Bedarfsgemeinsciaften werden Wohn- Llnd

durchschnittlichen Höhe ausgezahlt?

tm

Antwort:

Für das Jahr 2OO5 betrug die Summe oerWohn- und Unterkunftskosten 43 200 000'- €

Frage 2'.

waren diese Kosten aus dem kommunalen Haushalt zu bestreiten oder mussten zusäbliche

Kassenkredite aufgenommen werden?

Antwort:

Die Unterkunftskosten wurden zu einem Anteil von rund 71 % aus Mitteln des Kreishaushalts

äÄt"-Ji-rnä tu""t"n teilweise mittels Kassenkrediten finanziert werden

Antwort:

DerBundesante i lwurde jewe i lsMl t tee inesMonats fü rdenabge lau fenen l 'onatau fNac iwe is
;ä.-üfö;;;;ili ;"h cien eestimmungen oer Bundeshaushaltsordnung als zeitnah.

Antwort:

tm Jahr 2005 wurde
von durchschnittlich

Unterkunftskosten in welcher

Unterkunftskosten in Höhe
an durchschnittlich 10260 Bedarfsgemeinschaften
351,.- € monatlich ausgezahlt
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Frage 5:

We hat sich die Anzahl der WohngeldempfängeFHaushalte im Jahr 2OO5 im Vergleich zu 2004

..t*i"flft. W"f"n" fendenz zeichnet sich in 2006 ab?

Antwort:

lm Jahr 2004 waren es 4331 wohngetdempfänger-HaLlshalte und im Jahr 2oO5 waren es 2364

WohngeldemPf ängerHaushalte
Der Rückqang begrundet slcn durch die geseEliche Anderung' wonach SG8-ll-

Leistungse;pfä;ger nichtWohngeld bezehen können

Jis zum 3. Quartal 2OoO waren es 2993 Wohngeldempfänger-Haushalte- Die Prognose für das

["s.-mt" .-raft. zooo .ind demnach etwa 3990 Haushalte

Hierzu bleibt jedoch anzumerKen, oass die Städte Gelnhausen' Nidderau' Bruchköbel' Hanau und

üri.or .t"n! wonnqeldstellen vorhalten, weit sie mehrals 20 000 Einwohner naDen'

üf"i-Jiusä wohng"roimpfänger-Haushalte liegen keine zahlen vor'

Frage 6:

VVle hoch war die Summe oes nacn wre vor ausgezahlten originären Wohngeldes im Jahr 2005

Tendenz 2006?

Antwon:

Die Summe des ausgezahlten Wohngeldes für 2OO5 beläuft sich auf 1 925 081'73 €

Die Summe per 3 Quartal 2006 beläuft s rch auf 2 264 867 25 €

öi! öö'i"l!luio* sesamte Jahr 2006 ist demnach 3 01e 832 - c

Frage 7:

we hat sich die Anzahl der sozialhifeempfänger im Jahre 2OO5 im vergleich zu 2004 entwickelt?

Tendenz 2006?

Antwort:

Ende des Jahres 2004 befanden slch insoesamt 13500 Personen im Bezug von Hilfe zum

L e b e n s u n t e r h a | t a u ß e r h a l b v o n E i n - r i c h t u n g e n n a c h d e n B e s t i m m u n g e n o e s
Bundessozialhilf egesetz
Das Bundessozialhillegesetz endete am 31 12 2004'
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Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Durch die gese2liche Änderungen (Sozialgesetzbuch ll Terl und Sozralgesetzbuch Xll Teil)

wurden rund 2ooo Personen i" 0"" t""t'nöio"'"ich SGB Xll und rund 11500 Personen in den

Leistungsbereich SGB ll übemommen-

Da auch zum 01 01 2005 die bishengen Bezieher von Arbeitstosenhilfe und deren Angehörigen in

den Leistungsbereich SGB tl (rd tu oOi ei'"on"') aufgenommen werden mussten' erqab sich

zwangsläulig eine Erhdhung der Leistungsbezieher'

Trou rund 7Oo0 Neuanträgen belief slch Ende des Jahres 2oO5 die Zahl-der Leistungsbezteher im

q(]R ll nu/' auf rund 25 400 ""|."onJn, *"if it Laufe des Jahres 2005 im Rahmen der Option

iiir"dto*en"t i" oen l Arbeilsmarkt uberführt werden konnten

Der überwaegende Teil der rd 2160 erweösfähigen .Leistungsbezeher 
SGB Il -sowe oeren

a^dFhöri.le- ist durch die n.,m"nt" ":täitotiutu6'sict'erung#tithtigen Beschäftigung auf dem

llXäLri!ä.*it"i Jem Leistunssbezus ces sGB ll ausseschieden

Bedingt durch weitere über 6'500 Neuanträge ist im Jahre 2006 eine weitere Steigerung der

Leistungsbezreher erkennbar' "*r-äi'"n 
-ai" 

aktiven berutlichen IntegEtionsmaßnahmen

kernesfalls im Umfang der Neuantrage
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Frage 8:

In welchem Verhältnis stehen seit Januar 2005 die Einsparungen an

äo.iäir',iä.i"i"tung"n zur Höhe der seitdem von der Kommune zu tmgenoen

üi-t"ä"üi!'üäJ"i rrt ALG-ll Bezieher) (Bitte die konkreten zahlen nennen)

Antwort:

lm Jahre 2005 standen sich zusätzliche Belastungen ln

ä"tfäü"** ,n non. von 23 27o ooo -- € gegenübet so dass

ä"i".ir"s t Hohe von rund 1 340 000 - € ergeben hal

kommunalen
Wohn- und

Höhe von 24.610.000,- € und
sich für den Kreis eine 4sätzliche

Frage 9:

Nach welchen örtlichen Kriterien wird dle Angemessenheit von Wohnraum-tm Landkreis bestimmt?

Wurden dazu Mietspiegel ooer "ftuäiÜ o"itn der örttrchen Wohnungswirtschaft mil

herangezogen? Wenn nein, warum nicht?

Antwort:

Ber der PRi'fung der Angemessenhert def Unterkunftskosten onentiert sich der Main-Kinziq-Kreis

an den hiesigen, tur elnzelne ttääit- unä 
-C"rn"l^den 

(Hanau Btuchköbel Eiensee

croßkrotzenbuq, schanecx, tangenlJiou' Äodenoacn' Niddeßu und. Mainia' vereinbarten

N4ietspiegeln. Hinsrchtlrch o"' "ntu"äJÄJno"n- wonnna"n" werden die Richtlinien ftir den

sozraien Wohnungsbau zu Grunde gelegl



.rlage 'l

zur Vorlaqe
iält','ÄHäs" 3/200G der Kreistagsfranion - Die Linke vom
:'ii". "proft"matik 

von wohn- und Unterkunftskosten
- 

V"Ä.idung uon wohnungslosigkeit

Für die übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden wrrd -!:t9-9:' Höchstbeträge nach S

ää* 
"wär'r"ä",0g"."2Ä 

in der entsprechenden Baualtersklasse beunerll'

Dies istein seirvieren J"li:" "T^L.: ";::t':j['J""1'ifffi:1[#i::Tlr.t*1fi:1""y::il%'
Sie entsPricht auch der Praxls (

Sozialgerichte

Frage 10:

,eei wie vieten B:d"{:9"T:11'-"h:{'J :i'ff l'r*t""Ji,l:"J:i1"ff:"*;ii'fT""t#tll"anerkannt und wie viele davon -reoefr il-],'-:: :";;.;;.. c*,nasiucren ?
E gl"i"t.t.t ""ng"n. c) In zu großen Elgenheimen mit 7Ll großen crundslu(

Antwort:

V\4r verstehen die vorgenanten Knterien nicht als starre Ausschlussgrenze sondem beurtellen

auch im SGB-ll den Einzeffall'

Beibereits bestehenden 11:-Tl1'[::"iläf,Jff'"Hif'3ä::i"if'j:'flf"1llfffli'":öu
Anerkennung darübei lt:-9q:1"::- Aöeitstosengeld ll werden Dernstet ar'Lch Grundmteten
Übersans von-Aö€1t1".."::Tl':'^:iä:;;i'"äilä"".."" ä,.in"',en Beträsen bewesen
anerkannt die slcn Dls zu'ru -/o uue'

BEi,llo5io"n.n"t",n.chaft 
mit schulpflichtigen Krndem kommt neu in das sGB-ll Das bishenge

Familieneinkommen h"t o'" z"n'ung!'n";' iäeien trlrete ermogticht: esiandelt sich nicht um erne

Luxuswohnung. Es ist werter "o'ui'äi1"'-ä""t oi" erweösiähigen -Eltem 
bzw ein Eltemteil

zeitnah wieder in eine u"o'*"tnssi ;iieätrgien vermittettw"jl:lloi*" In solchen Fällen

wird sorgfältig abgewogen' oo t"i uiot'iung*ichsel mit all seinen^'Begleitumständen' wie

schulwechsel der Kinder tt" '" J'#'i'"iln'"ä1ien vernartnis zur befflsteten Ubemahme erner

höheren Miete steht

Bei Neuanmietungen während oes Leistungsbezuges *'i9, 
t":lTt":n 

der Einhaltung der

Höchstqrenzen iedoch ern oong"ier-Mää.iäb ang-elegt und nur in besonders begnindeten

Äuinarimetatten noneren Kosten zugestimmt

ln wie vielen Fällen die Unterkudtskosten den angemessenen, Rahmen tatsächlich Übersteigen

und den Leistungsberi"n", ",n" nuär-i.änöän .u ä"r"n nOs.nkung erteilt wurde wird statistisch

nicht erfasst
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Frage 11:

\Me wird in so|chen Fä||en mit den betrotfenen Bedarfsgemeinschaften verfahren? Gibt e5

Härtefallregelungen und wenn ia, nach welchen Knterien?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 10
ü"nn Ji" unt"rkrnft".kosten den als angemessenen anzuerkennenden Rahmen überschreiten

vr'iä A"n u"lr"tf"no"n ALG ll-Empfänger; gemäß S 22 Abs' 1 SGa ll in der Regel sechs Monate

;;it ;;ö"b"", die Unterkunftskosten 
-sst 

äurcn "i*l rcll11n9:::"lsel -oder 
- falls möslich -

aur"fi UäG*dtti"tung zu senken Fühiän nachweislich die Aktivitäten der Leistungsbezieher nicht

Ju 
- 

trrtiet..nLungen 
-oder 

Anmietung eines kostengünstlgeren Wohnraums erfolgt e'ne

äng.re.."ne vädangerung der Sechs-Monatsfrist Kommt der Leistungsbezeher selner

ft/liivirtungspnicht nicÄt nactr, wird nach Ablauf von 6 Monaten lediglich der angemessene Teil der

Unterkunftskosten als Bedarf anerkannt

Beim verfahren zur Entscheidung über die Kosten der unterkunft wird der IndividualitätsgrundsaE

berücksichtigt und es werden soziale Aspekte einbezogen und abgellogen-

lnsbesondere bei vor Eintritt der Hitfebedürftigkeit begründeten Mietverhältnissen mn

un"ng"t""r"n hoher Miete, werden vor Aufforderung zur Kostenreduzierung wirtschaftliche und

"o.äi" uo"a"gung"n berücksichtigt (voraussichttiche Dauer des Hilfebezuges' Kosfen des

iiui"i, ntt"i eininderung, Aufnahme einer ENvehs6tigkeit usw )

Frcge 12:

Wle wird mit der von den Finanzämtem ausgezahlten Eigenheimzulage bei ALG-ll Empfängem

""J"näz trifft "".u dass sie als Einkomimen angerechnet und demna,ch die zahlung der

ö;il;;;h";g zeitweilig eingeschränkt wird? Wenn ja, in wie vielen Fällen und für welche

Zeiträume ist das erfolgt?

Antwort:

Die Eigenheimzulage wird nicht als Einkommen benicksichtigt' soweit sie nachv'/eislich zur

;;;ä;; ;;;r;s sog ,,geschütztes vermögen" anzusehenden lmmobilie verwendet wird

Frage 13:

we hoch sind im schnitt die unterkunftskosten, die an Bedarfsgemeinschaft€n im wohne'gentum

;;;.;it;;""? W. weit unterscheiden sie sich von den Unterkunftskosten für Mieter')

Antwon:

gei selbstgenutzten Eigenheimen oder Eigentumswohnungen werden dem Grunde nach die

[eru"is"niiöungstai'ige; tatsächlichen Aufw-endungen' rnsbesondere Schuldzinsen und dauemde
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Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Lasten, die steuem auf Grundbesitz, sonstige ötfentllche Abgaben und versicherungsbeiträge'

Erhaltunqsaufwendungen sowle "ontt'g; Äüf*"noungen zur Bewlrtschaflung des Haus- und

Grundbesitzes, anerxannl

\Me hoch diese Kosten im Schnitt sind, kann
betrachten lst.

nicht benannt werden, da jede. Fall individuell zu

Ferner unterscheidet das Gesetz nicht danach' ob der Unterkunftsbedarf durch die Anmletung

einer Wohnung bei einem Dntten oder durch Selbstnutzung eines eigenen Heimes gedeckt wird ln

Uäiä"n iaff." i.o f-"istungen in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu erbringen' soweit diese

anqemessen sind

'';rage 14'.

In wie vielen Fällen
erstattet und warum

Antwort:

Durch die Gesetzesänderung zum 01 09 2006 kann es durchaus möglich sein' dass in bestimmten

Einzelfällen die Kosten der l-JnterKunft troE angemessenen wohnraums nicht voll anerkannt

iär0"". öl"t.g. der Fall '  wenn ein Leistungs6ezieher SGB ll ohne zustimmung bzw ohne

Notwendigkeit in eine a*", "ng"t""""n- Wohnung umzteht We-nn die hieöei anfallenden Kosten

der Unterkunft höher sind, kÖnnen nur die seitneri-gen Unterkunftskosten anerkannt werden Sind

ää ü"i"rir^n"l"ti." für'die neue Wohnung jeooih geringer' werden die tatsächlich anfallenden

Kosten der Unterkunft anerkannt

War der Wohnungswechsel jedoch zur Eingliederung in Arbeit oder aris-gesundheitlichen oder

"ä.i.ü" Cru"J"Ä errorderlich, werden äuch die hoheren Unterkunftskosten' unter oer

Voi"u"r.t ung, 0""" es sich um angemessenen Wohnraum handelt' anerkannl

Eine statistische Erfassung der betreffenden Fälle erfolgt nicht' zumal es sich nur um eine gennge

Anzahl von Fällen handelt

Frage 15:

VVie wird mit anstehenden BetnebsKostennachzahlungen fur das Jahr 2005 verfahren: erhalten

ALG-ll Empfänger diese in votler Höhe erstattet?

Antwort:

Die Nebenkosten einschließlich der Heizkosten werden in der Höhe akzeptiert' wie diese anfallen

I"Oiäti"n u"i O."onO"rs hohen Kosten wird das Verbrauchsverhalten hinterfragl

ä".i Jri";,tt1"ri.n]i-"nit veÄtuuct erfolgt eine Beratung des Klienten durch das Regionalzentrum

an Verbindung mit dem Energieuntemehmen

werden die Kosten der Unterkunft trolz angemessenen Wohnraums nicht voll

nicht?
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Frage 16:

Kann der regionale Wohnungsmarkt die
kleineren bzw. preiswerleren Wohnungen
welchen nichn

Antwort:

Nachfrage nach "angemessenen Wohnraum" d h

oerecht ierden? In welchen Gemelnden gelingt es in

Die bisherigen Erfahrungen zeigen' dass angemessener wohnraum nach den hiesigen

Ä"o.me""eineit.ncntinre; auf oem i gemeinen Wohnungsmarkt im Main-Kinzig-Kreis

üb;rwiegend zeitnah zu flnden ist

Frage 17i

wie und bis zu welcher Höhe erfolgt die Kostenerstattung (für umzug' Renovierung' Kaution) bei

anempfohlenen Umzügen von ALG-Il Empfängem?

Antwort:

Nach Ant.agslellung werden Kosten, die mit ejnem ljmz]Jg veöunden sind

rtiänn"nä"l"i"rt"n"rigskosten' die Mieüaution und die Umzugskosten)' nach Priltunq der

Änoemes"senneit uno Wlrtschattlichkeit zugesichert und finanzled

ein-e Zusicherung wird erteilt' wenn der Umzug durch den kommunalen Träger veranlasst oder aus

anderen Grunden notwendig ist

Wurden die v.g VorausseEungen erfüllt' werden die angemessenen

Wohnunqsbeschaftungskosten - bel vorherigen Zusicherung - übemommen

;äijää;;;;; i";teä sind elnzerfaltaonansis: es sibt keine Pauschalbeträse

Frage 18:

VVie hat sich die Anzahl der Mietschuldner und die durchschnittliche Mietschuldenbelastung beim

kommunalen Wohnungsunternehmen unJ glf. bei den Wonnungsgenossenschaften in den letzten

Jahren entwickelt?

Antwort:

Lalrt Auskunft verschiedener kommunaler wohnungsunlemehmen und

d;;"r"g;;;;;";;""chaften ist oie zant oer l'tietsctruldner in den letzten 4 Jahren weitsehend

konstant.

Die Mielausfälle belaufen sich im Durchschnitt zwischen 2 bis 3 % der Gesemtmieteinnahmen

eines Jahres.
Si" sina in Oen umt;"genden Großstädten des MKK deutlich höher'
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Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Frage 19:

Wie hat sich die Anzahl der Rär'lmungsklagen und Zwangsraumungen

Jahren seit 2000 entwickelt?

Antwort:

Die Anzahl der Räumungsklagen ist von 2OO0 bis 2005 relativ konstant

Durchschnitt liegt bei 225 eingehenden RäumungsKlagen

Nach den Erlahrenswerten der zustandigen Amtsgerichte führten rd' 50 % der RäumungsKlagen

tatsächlich auch zu Zwangsräumungen'

von Haushalten in den

geblieben. Der jährliche

Frage 20:

Welche Anstrengungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z B

ärictr Oie Soziatämtär wurden in den letzten Jahren untemommen
?

durch Mietschuldenübemahme
und welche Vvirkung zelgten sle

Antwort:

Es besteht ein funktionierendes Informationsverfahren zwischen den Amtsgerichten und oem

Kreissozialamt zu Streit- und Klagesachen

Das jeweilige zuständige Amtsgericht.übersendet der Leitstelle Wohnen des Kreissozialamtes dle

Mitteilungen über eingegangene "uutung"Ltugen Yol dort.erf-:l9l eine-Vorpnifung und die

betreffenden Mieter werden tn ",n"t inio"Ä"tönsschreiben darüber in.Kenntnis geseEt' dass

sie dre l\röglichkett haben ernen nnrag äui Uutrn"nrn" der Mietruckstände zu stellen sofem sie

ihre Nolaoe nicht selbst beheben Konn;; In rd. 80 o/o reagteren die Mieter auf dlese Mitteilung' so

ää.t ögl. i"..fri.rig" Flilfen angeboten und eingelertel werden könn?n , ,
Reaoteren die Mieter nlcht. ematren sie etne; werteren Brief. gtls wird der Mieter zuhause

"riöä""Jt trn "i^. geratung zurVermeidung von wohnungsverlust einzulerten

Bei eingehenden Wohnraumkündigungen in laufenden Hilfefällen werden die Leishlngsempfänger

ebenfalls unvezüglich vom .u;teinc'g"n LelstungssachbeaöeiGr oder Fallmanager

anöeschnenen uno e-ine zeitnahe Losung des Ptoblems wird herbergerunn

Danlber hinaus besteht seit Mai 2001 mit dem Caritas-Veöand und dem Main-Kinzig-Kreis eine

Vereinbarung über die Eönngung il ü;;dd"g von Beratungslerstungen in Veöindung mit

öü"jüäi'ö"x"i *a ämit veöunäenen sozälen Notlasen: auch genannl wohnunssnotfallhilfe"

Die Sachbeaöetter / Falhanager naOen damit im Einzetfall zusätzlich die l\'öglichkeit' elne

erforderiiche intensive unterstützung.l"üiung sichezustellen und adäquate sozialarbeiterische

Hilfe anzubieten.
Diese Kooperation funktioniert gut
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Frage 211

Wie viele der von Räumung betroffenen Haushalte wurden wie von den Sozialämtern der

Kommunen untergebracht?

Antwort:

Die kreisangehörigen Städte und
VVlr beobachten, dass dlese

Gemeinden werden als sog Obdachlosenbehörde tätig

;;;;;-; gesamten kreisgebiet sehr verantwortungsvoll

üigt"'Tä[:l 
t:'":tens 

der kreisansehörisen städte und Gemeinden keine differenzierten

statistischen Erf assungen.

Frage 22:

V\4e viele Zwangsräumungen fanden statt seit 2003 zum Stichtag Ol Januar ? V\4e viele

Haushalte betraf und betnfü "" rn--'t 
-kinJ"rn' 

1-Personenhaushalte und Haushalte von

Alleinerz iehenden?

Antwon:

seit dem Jahre 2OO3 erfolgten Jahrlich durchschnitttich rd loo zwangsräumungen weitere

slatrstische Details werden von oen zuständigen Amtsgerichten n'Tt:i::"i^

Hieöei handelt es sich auch ut 
-iauäung"n -bereits 

vom truheren Mieter verlassener

Wohnungen.

F.age 23'.

Sind selt Inkrafttreten von Hartz-lV verstärkt Mietschuldenübemahmebegehren zu verzeichnen und

wie reagieren die zuständigen Amter darauf?

Antwort:

Seit Inkratttreten von Hartz-lv sind Kerne

irietschuldenübemahmebegehren zu verzelchnen
nennenswerten Sleigerungen
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.nlage 1

7ur vorlage sfraKion - Die Linke vom 04'10'2006
*gi T,::lg:"1''31t",ff'"51"fi:1""f ffi'üät"ü"'tt"r'o't"n nach dem sGB rr und dei

: 
v;;;il;;s "on wohnunsslosiskeitWohnungslosigkeit

Frcge 24"

werden die Mietschulden lediglch als Oarlehen übernommen' die von den laufenden Leistungen

ää7 ö"^rtä"lJnäE setilst werden müssen?

Antwon:

Mietschulden werden grundsätzlich als zinsloses Darlehen gewährt

Die Aurrechuns des Dartehensrü'ckz-ahru:t"X1"i];[:r:ä"li,ili#:l'*:3]'#':ä
iedezeit widem.rfbare" E'lY":ilT:it|;H; 

;ä'La"g" sind, wud die rilsuns der
dre zu einer sofodigen Rückzanlung
vorläuf ig zurückgestellt

ist nur tm
Personen,
Forderung

mit den kreisangehörigen Kommunen zu diesem Arbeitsbereich funktioniert

Frage 25"

werche Maßnahmen haben die zuständQen AT:h::iJll"i lT"'"::ffi:':tdiii"J""fi'"",-;::l
:"]?;f'?:j::: Tiä:il"9'"$T:ifT"ä'i;;U ;;;'n breiben um rechtzeitis einsreiren zu

ü;;;.';. w.h"';gslostgkeit zu verhindem?

Antwort:

}!i*l**;:*+*fi ,"äillri*idtrT,#r"{.,rtil1t^'il{ffibJl"xf x'{j"35#i
Hi::":,ntlt:il:lfill""'l'XT *""*"n unsererseits' bevor hohe streit- und Gerichtskosten

entstenen-

Die Zusammenaöeit
äo-entatts zeitnan uno reibungslos

Frage 26:

welche Maßnahmen haben ln den letzten Jahren zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit und zLlr

;'.ä;;;ö;;; L"se von obdachlosen positrv bersetrasen?

Antwort:

ni. Antwgrt zu F'age 25 und eine schnelle Reaktion unserseits nach Elngang der

ln"m#l:t*:5J;n**'**$**-*ff*,*+**ä%ili#'?:;
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zur Vorlage
betr.: Anfiaqe 3/2006 der Kreistagsfralition - Die Linke vom- 

hier: Froblematik von wohn- und Unterkunftskosten
Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Seite 12

04.10.2006
nach dem SGB ll und der

Außerdem hat die seit Mai 2001 bestehende Vereinbarung mit dem Caritas-Veöand und dem

;;;i"{;rig-K;.ia "Wohnungsnotfatlhilfe" positiv zur Vermeidung . von Wohnungslosigkeit

;ö.üg; il;" Itir. oi"ni in besonderen Einzelfällen eine zusätztiche Unterstützungsleistung

und adäquate sozialaöeiterische Hilfe anzubieten

F@ge 27i

Rechnet der Landkreis mit einem weiteren Anwachsen der lvlietschuldner und damit der

Häurungtkl"g"n nach dem Auslaufen der o-Monatsfrist zur Übemahme der vollen wohnkosten

nacrr oeri Scä tt u Wenn ia, was wird er voöeugend untemehmen?

Antwort:

Zur Zeit ist nicht davon auszugenen, oass mit einem weiteren Anwachsen der Mietschuldner und

damit der Räumungsklagen nach dem Auslaufen der 6-i'Ionatsfrist zu rechnen ist

Bereits zu Zeiten des Bundessozialhllfegeselzes wurde die 6-l'onatsfrist angewandt

Außerdem kann und wird in begnlndeten Einzelfällen auch über die Gl\,ronalsfrist hinausgegangen

werden.

Weiterhin zeigt die konstant gebliebene Zahl def eingehenden Räumungsklagen' dass zur Zeit

nicht von einem Anwachsen der l,Iietschuldner auszugehen rst

Frage 28i

\Me viefe Bürger unter 25 Jahre sind von der Neuregelung zum Hartz lV - Gesetz bet@ften? (20 o/a

geringere Leistungen)

Antwort:

M i tS t ich tag30.09 .2006waren524Personenunter25JahrenvonderNeurege|ung(20yo
geringere Leistungen) betroffen.

F.age 29:

Grbt es Klagen betroffener Bürger
Mietubemahmekostenbescheide? Wenn
Klageverfahren beschieden wurden?

gegen die Hartz lV
ja, wie viele und wie

bzw. ALG ll betreffend
sind die abgeschlossenen
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,nlage 1

zur Vorlage
betr.: Anfraqe 3,2006 der Krerstagsf ratition - Die L!nlt" IiT-0^a:10#05- 

hier; Problematik von wonn-- u-nä Unt"'tt'nftskosten nach dem SGB ll und der
- 

Vermeidung von wohnungslosigkeit

Antwort:

Bei den allgemelnen Streitigkelten um die Angemessenheit der Unterkunftskosten gab es im Jahr

2005 insqesaml 6 Klagevedanren

Davon wurde In einem Vertahren eln Vergleich geschlossen' in einem,wellefen Verfahren edolgte

die Rücknahme der Klage und 'u n VE't"n|."-n wutde noch kein Urteil durch das zuständige

Sozialgericht gesProchen

lm Jahr 2006 gab es bislang 27 Klageverfahren'

ln einem Verfahren wurde die Entscheidung des

ärr"iöt" o" Rucknahme der Klage und zu 25

- zuständige Sozialgencht gesprocnen

Kreises bestätigt: in einem weiteren Verfahren
verfanren wurJe noch keln udeil durch das
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K r e i s t a g s v o r l a g e

Nr.:

Betr.: Anfrage Nr.3/2006 der Kreistagsfraktion ,,Die Linke" vom 4.10.06,
eingegangen am 13.10.06

Beschlussvorschlao:

Der Kreistag nimmt die Vorlage des Kreisausschusses zustimmend
zur Kenntnis.

Beqründuno:

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom
Main-Kinzig-Kreises zugeleitet.

dem Kreistag des

Für die Kreistagssitzung am

zur Tagesordnung gestellt am

Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises

Nr.

Vorsitzender
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2 Anfrage Nr. 3/2006 der Kreistagsfraktion -Die L'nke 259/05

vom 04.10.2005, eingegangen am 13 10'06
betreffend: Paoblemalak von Wohn_ und unterkunfts-
kosten nach dem SGB ll und derVemeidung von
Wohnunqslosigkeit

Vorlage gemäß einstimmig beschlossen

Der Punkt l\rietspiegel wird ausführlich mit dem Hinweis aus der Verwaltung behandelt
dass dieser als Instiument eines tabellarischen Vergleichs fehle

Der Kreisausschuss begehrt Auskunft von der Ven/valtung, was als Kostenfaktor unter

Zugrundelegung des Zeit- und Personalautwandes ftir eine zielgerichtete
Be;ntwortung der vortiegenden Anfragen anzusetzen sei

gez. Erich Pipa gez. Schmitt 21.11.20c6

Vorsitzender S ch riftfüh rer Datum

.f,( ,-


